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f) alle nichtvolkseigenen Betriebe des Verkehrs
wesens.

(6) Die am 31. März 1964 gültigen Preise für Gas und 
Wärme (Dampf, Heißwasscr, Warmwasser) bleiben wei
terhin verbindlich bei Lieferung von Gas und Wärme 
an E i n r i c h t u n g e n  d e r  R e l i g i o n s g e m e i n 
s c h a f t e n ,  ausgenommen die konfessionellen Се-
s.mdheits-, Pflege- und Vorschuleinrichtungen.

(7) Bei Lieferungen gemäß Absätzen 3 bis 6 finden die 
Bestimmungen über die Außerkraftsetzung von Preis
vorschriften im § 7 Abs. 2 der Preisanordnung Nr. 3003 
keine Anwendung.

§ 5
(1) Die Preisanordnung Nr. 3004 vom 21. Januar 1964 — 

Kalkulationsvorschriftcn für die Ermittlung der Preise 
für Wärme (Dampf, Heißwasser, Warmwasser) und 
Elektroenergie — (Sonderdruck Nr. P 3004 des Gesetz
blattes) wird — ausgenommen bei Lieferungen an Ab
nehmer gemäß Absätzen 3 und 4 — wirksam

a) für alle H e r s t e l l e r  von Elektroenergie und 
Wärme, die nicht zum Industriezweig Energie ge
hören und Elektroenergie oder Wärme in das 
öffentliche Netz eines Energieversorgungsbetriebes 
(EVB) liefern,

b) für alle H e r s t e l l e r  von Wärme (Dampf, Heiß
wasser, Warmwasser), die nicht zum Industrie
zweig Energie gehören und an andere Abnehmer 
als Energieversorgungsbetriebe (EVB) liefern.

(2) Die Preise der Preisanordnung Nr. 3004 werden 
gegenüber allen A b n e h m e r n  mit Ausnahme der in 
den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Abnehmer wirksam.

(3) Die Preise der Preisanordnung Nr. 3004 werden bei 
Belieferung der B e v ö l k e r u n g  mit Wärme (Dampf, 
Heißwasser, Warmwasser) zum Zwecke der individuel
len Konsumtion nicht wirksam. Bei Belieferung der 
Bevölkerung gelten die am 31. März 1964 verbindlichen 
Preisanordnungen weiterhin. Bei zentraler Beheizung 
bzw. Warmwasserversorgung von Wohnungen dürfen 
die am 31. März 1964 gültigen Mietpreise bzw. Entgelte 
für Beheizung und Warmwasserversorgung nicht erhöht 
werden.

(4) Die am 31. März 1964 gültigen Preise für Wärme 
(Dampf, Heißwasser, Warmwasser) bleiben weiterhin 
verbindlich bei Lieferung von Wärme an E i n r i c h 
t u n g e n  d e r  R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n ,  
ausgenommen die konfessionellen Gesundheits-, Pfiege- 
und Vorschuleinrichtungen.

(5) Bei Lieferungen gemäß Absätzen 3 und 4 finden 
die Bestimmungen über die Außerkraftsetzung von 
Preisvorschriften im § 8 Abs. 2 der Preisanordnung 
Nr. 3004 keine Anwendung.

§ 6
(1) Die Preise der Preisanordnung Nr. 3005 vom 21. Ja

nuar 1964 — Feuerfeste Rohstoffe, Erzeugnisse und Alt
materialien — (Sonderdruck Nr. P 3005 des Gesetzblattes) 
werden für alle Lieferer wirksam, ausgenommen bei 
Lieferungen an die Bevölkerung. Bei Lieferungen an 
die Bevölkerung bleiben die Preise nach dem Stand 
vom 31. März 1964 weiter bestehen. Die Bestimmung des 
§ 9 Abs. 2 der Preisanordnung Nr. 3005 über die Außer
kraftsetzung von Preisvorschriften findet insoweit keine 
Anwendung.

(2) Soweit Erzeugnisse gemäß Abs. 1 als Material bei 
der Herstellung anderer Erzeugnisse oder bei der 
Durchführung von Leistungen (z. B. Bauhaupt- und 
Baunebenleistungen, insbesondere Ofensetzerarbeiten — 
Setzen neuer Öfen und Reparaturarbeiten) verwandt 
werden, sind die Preise für Erzeugnisse gemäß Abs. 1 
nach dem Stand vom 31. März 1964 zu kalkulieren.

(3) Abweichend von Abs. 2 sind die Preise für Erzeug
nisse gemäß Abs. 1 nach dem Stand vom 1. April 1964 
kalkulationsfähig, wenn diese Erzeugnisse als Mate
rial für andere Erzeugnisse verwandt werden, für die 
am 1. April 1964 ebenfalls neue — für den Hersteller 
wirksame — Preisanordnungen der Industriepreis
reform in Kraft treten.

§ 7
(1) Die Preise der nachstehend aufgeführten Preis

anordnungen:

Preisanordnung Nr. 3006 vom 21. Januar 1964
— Eisen-, Mangan- und Chromerzc und eisen
haltige Industrierückstände — (Sonderdruck 
Nr. P 3006 des Gesetzblattes),

Preisanordnung Nr. 3008 vom 21. Januar 1964
— Roheisen und Ferrolegierungen — (Sonderdruck 
Nr. P 3008 des Gesetzblattes),

Preisanordnung Nr. 3009 vom 21. Januar 1964
— Stahlwerks- und Walzwerkserzeugnisse — (Son
derdruck Nr. P 3009 des Gesetzblattes),

Preisanordnung Nr. 3010 vom 21. Januar 1964
— Nichteisenerzkonzentrate und Nichteisenschwcr- 
melalle — (Sonderdruck Nr. P 3010 des Gesetz
blattes),

Preisanordnung Nr. 3011 vom 21. Januar 1964
— Leichtmetalle — (Sonderdruck Nr. P ЗОН des 
Gesetzblattes)

werden für folgende L i e f e r e r  wirksam:

a) Betriebe der WB Eisenerz Roheisen,
WB Stahl- und Walzwerke,
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WB Nichteisen-Metallindustrie,
WB Gießereien;

b) Betriebe, die vom Vorsitzenden des Volkswirt
schaftsrates — bei örtlichgeleiteten Betrieben in 
Abstimmung mit den Wirtschaftsräten der Bezirke — 
festgelegt werden. Die Festlegung hat bis zum
20. Februar 1964 zu erfolgen und ist den betreffen
den Betrieben bis zum 2. März 1964 durch den 
Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates bekannt
zugeben ;

c) Außenhandelsunternehmen bei Abgabe an inlän
dische Abnehmer.

(2) Die Preise der Preisanordnungen gemäß Abs. 1 
werden gegenüber folgenden A b n e h m e r n  wirksam:

a) Betriebe der WB Eisenerz/Roheisen,
WB Stahl- und Walzwerke,
WB Nichteisen-Metallindustrie,
WB Gießereien,
WB Feuerfest-Industrie;

b) Betriebe, die vom Vorsitzenden des Volkswirt
schaftsrates — bei örtlichgeleiteten Betrieben in 
Abstimmung mit den Wirtschaftsräten derBezirke — 
festgelegt werden. Die Festlegung hat bis zum


